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AZ 55.84 Nr. 9/2.2 
 
An die (Nr. 9/2008) 
Evang. Pfarrämter, die gewählten Bitte weiterleiten 
Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte 
und der Kirchenbezirkssynoden 
 
über die Evang. Dekanatämter 
- Dekane und Dekaninnen sowie 
Schuldekane und Schuldekaninnen - 
Bezirksjugendwerke, Kirchliche Verwaltungsstellen 
_________________________________________ 
 
 
 
 
Fotografieren in Gemeinde- und Jugendarbeit 
 
 
Durch den vermehrten Einsatz der digitalen Fotografie in der Gemeinde- und 
Jugendarbeit ist die Notwendigkeit entstanden, über die rechtlichen Gegebenheiten 
und die ethischen Grundsätze zu informieren, die zu beachten sind. Die beigefügte 
Handreichung bietet eine Zusammenstellung dieser Kriterien und enthält auch 
Muster für Einwilligungserklärungen. Alle Verantwortlichen in Gemeinde- und 
Jugendarbeit werden dringend um Beachtung dieser Grundsätze gebeten. 
 
 
 
 
 
Rupp 
Direktorin 
 
 
Anlage 
Handreichung 
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